
Betrieb: 
 

Arbeitsanweisung für die Reinigung insbesondere vor der „Bio-Produktion“  
 
1. Zweck 
Die vorliegende Arbeitsanweisung regelt die Verantwortlichkeiten und Abläufe für die 
Reinigungsvorgänge insbesondere vor der Produktion biologischer Erzeugnisse 
 
2. Vorgehen 

 

1. Das Reinigen von Maschinen und Geräten, Einrichtungen und Räumen 
insbesondere der Fußböden, ist staubarm mit geeigneten Reinigungsgeräten 
und Mitteln durchzuführen. Geeignete Reinigungsgeräte sind z.B.  
  - für Backbetriebe zugelassene Staubsauger mit spezifischem  
    Zubehör 
  - Nassreinigungsmaschinen mit rotierenden Bürsten 

 

Mittels Flüssigkeitsstrahler (Hochdruckreiniger) ist das Reinigen nur zulässig, 
wenn:  - vorher Staubablagerungen beseitigt wurden 
  - die Hersteller der zu reinigenden Einrichtungen die Verwendung  
    von Flüssigkeitsstrahlern zulassen 
  - und im Reinigungsumfeld keine zusätzlichen Gefährdungen 
    auftreten können (z.B. elektrischer Schlag, mikrobiologische  
    Gefährdung) 
 

2. In Bereichen und an Gegenständen, in denen durch Grundreinigung schädliche 
Mikroorganismen nicht ausreichend beseitigt werden können, müssen 
zusätzliche desinfizierende Maßnahmen durchgeführt werden. Z.B. Gärräume, 
Spülräume, Wand und Deckenflächen oder Gärgutträger und Brotkörbe. 
Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln sind die Angaben der Hersteller zu 
beachten. 

 

3.  
  
 

 
 
 

Bereich Backstube  
Was  Wie oft (Reinigungsintervall) 
 
 

 
 

 
 

Reinigungsmittel / Reinigungsgerät wie  
    Trockenreinigung    Hauptreinigung  

Bereich Lager  
Was  Wie oft (Reinigungsintervall) 
 
 

 
 

 
 

Reinigungsmittel / Reinigungsgerät wie  
    Trockenreinigung    Hauptreinigung  

 

4. Zuständigkeit 
Folgende Personen sind für die Reinigung der Backstube (einschl. Geräte, Anlage und sonstige 
genutzte Räume) zuständig und erklären mit ihrer Unterschrift diese Arbeitsanweisung zu 
befolgen: 

Name in Druckbuchstaben Datum  Unterschrift 

    
    

 

Vor Herstellung der Bio-Produkte werden sämtliche dafür eingesetzten Geräte und 
Behältnisse gereinigt, (im Regelfall Trockenreinigung).  
Vermischungen mit konventionellen Rohwaren sind auszuschließen! 


	Unterschrift

